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Thema

Partizipation als Gewinn für alle
Wer von einer Entscheidung betroffen ist, muss in die
 Entscheidungsfindung einbezogen werden

■ Paul Krummenacher

Mit klaren Strukturen, bewährten Me-
thoden und professioneller Moderation
können in Beteiligungsverfahren tragfähi-
ge Antworten für kommunale Fragen ge-
funden werden.

1500 Jahre Erfahrung für eine komplexe
Fragestellung! Welches Planungsbüro
kann Ihnen das bieten? Auf diese Zahl
kommen Sie, wenn Sie achtzig bis hun-
dertzwanzig betroffene Personen, welche
im Durchschnitt über zehn bis fünfzehn
Jahre »Felderfahrung« mit der Kernfrage
einer Veranstaltung verfügen, in einen ge-
meinsamen Workshop einladen.

Natürlich geht es dabei nicht nur um
konkretes Planungswissen. Die Anwoh-
ner kennen die baurechtlichen Vorausset-
zungen nicht und wissen nicht, welche
Rahmenbedingungen aus der Freihalte-
verordnung es einzuhalten gilt. Aber die
anwesenden Juristen vom Baudeparte-
ment wissen das. Die Anwohner wissen
dafür, welche Umwege man machen
muss, wenn man die düstere Unterfüh-
rung vermeiden will und welche Nutzun-
gen quartierverträglich gestaltet werden
können. Das Amt für Umwelt kann
gleichzeitig den Rahmen aufzeigen, inner-
halb dessen eine Neunutzung denkbar ist.

Kommt dieses unterschiedliche Wissen in
einen direkten Austausch, entsteht ein ge-
meinsames Wissen im Raum, welches weit
über sonst übliche Befragungen, Anhörun-
gen und Analysen hinausgeht. Dieses Wis-
sen zu verflüssigen, verfügbar zu machen
und via Priorisierungen im gemeinsamen
Prozess zu einer für alle tragfähige Basis zu
verdichten: Darin besteht heute die große
Chance von Partizipationsprozessen. Die
Verwaltungsstellen und die beauftragten
Planungsbüros machen so akzeptiertere,
schlauere, umsetzungsorientiertere und da-
mit effizientere Planung.

Die Effizienz der Verfahren wird zu-
nehmend zum Hauptargument für parti-
zipative Prozesse und ergänzt damit das
basisdemokratische Argument, welches
in den siebziger und achtziger Jahren des

vorigen Jahrhunderts wichtig war. Vor
allem in den emanzipatorisch geprägten
siebziger Jahren sollten partizipative Pro-
zesse und Beteiligungsmodelle zu einer
basisdemokratischen Erneuerung der Pla-
nungsprozesse verhelfen.

Effizienz und Beteiligung sind
kein Widerspruch

Mit der Lust auf Beteiligung kam aber
schnell der Frust. Seitens der betroffenen
Bevölkerung kam die Ernüchterung, dass
viele Ideen in den Mühlen des politischen
und des Verwaltungsprozesses zunichte-
gemacht wurden. Seitens der Planer kam
der Frust, dass sie sich einer überborden-
den Erwartungswelle gegenübersahen,
die sie mit ihrem Instrumentarium nicht
mehr zu bewältigen vermochten. »Pseu-
dobeteiligung«, »Alibiübung«, »Deck -
mäntelchen für bereits gefällt Entschei-
dungen« – der Frust von gestern, ist die
deutlich vorgebrachte Skepsis beim Auf-
takt von Beteiligungsverfahren heute. Die
Beteiligungsverfahren müssen heute auf-
zeigen, wie sie sicherstellen können, dass
die Empfehlungen der Beteiligten in die
effektive Umsetzung eingebunden wer-
den.

Im Zeichen von Verwaltungsreformen,
von New Public Management, steht heu-
te das politische System zusätzlich unter
dem Druck, trotz immer komplexerer
Rahmenbedingungen, die Planungspro-
zesse effizienter zu gestalten. Das heißt,
Aufwand und Mittel müssen dem daraus
gewonnen Nutzen entsprechen.

Was oft als ungebührlicher Übergriff
von ökonomischen Kriterien auf das poli-
tische System kritisiert worden ist, war
der Entwicklung der Beteiligungsverfah-
ren aber nicht abträglich. Im Gegenteil:
Die Auftraggeber müssen sich heute deut-
licher als früher klar darüber werden, zu
welchem Zeitpunkt, welche Beteiligung
in welchem Rahmen angebracht ist. Sie
müssen sich auch vermehrt schon zu Be-

Paul Krummenacher ist Mitbegründer
und Geschäftsleiter der Schweizer Firma
frischer wind AG. Das Beratungsbüro
konzipiert und moderiert partizipative
Beteiligungsprozesse in Wirtschaft,
Verwaltung und im öffentlichen Bereich.
Der Artikel ist eine aktualisierte Ausgabe
eines erstmals in »Collage, Zeitschrift
für Planung, Umwelt und Städtebau«
(6/2003, S. 6-8) erschienen Artikels.
Internet http://www.frischerwind.com

https://doi.org/10.5771/0340-8574-2011-4-133 - Generiert durch IP 216.73.216.0, am 12.03.2026, 16:39:43. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0340-8574-2011-4-133


Thema

134

ginn des Prozesses im Klaren darüber
sein, in welcher Form die Ergebnisse in
die Entscheidungsfindung eingebunden
werden. Drei Punkte haben in den letzten
Jahren dazu beigetragen, dass Effizienz
und Beteiligung nicht mehr als Wider-
spruch gesehen werden:
• Der Begriff Partizipation hat eine Klä-

rung erfahren. War er früher zu stark
mit Je-ka-mi (Jeder-kann-mitmachen)
und Basisdemokratie verknüpft, setzt
sich heute – sowohl in Unternehmen als
auch im öffentlichen Bereich – folgende
Definition durch: Wer von einem Ent-
scheid betroffen ist, wird in die Ent-
scheidungsfindung mit einbezogen.
Entschieden wird von dafür eingesetz-
ten (gewählten, zuständigen) Instanzen.
Was hier vielleicht lapidar klingt, kann
in den Prozessen bei allen Beteiligten
nicht genug betont werden.

• Vom Konsens zum »common ground«.
Marvin Weisbord, einer der Erfinder
der »Future Search Conference« hat
diesen Begriff geprägt. Am besten lässt
sich »common ground« mit »gemein-
same Basis« übersetzen. Genauso wie
ein überzogener Begriff von Partizipa-
tion, strapazierte eine überzogene Vor-
stellung von einem zu erreichenden
Konsens, die Beteiligungsverfahren. Die
Erfahrung zeigt, dass eine tragfähige,
gemeinsame Basis in der Regel schnel-
ler als erwartet gefunden werden kann.
Diese Basis, für alle transparent ge-
macht, hilft allen Beteiligten in Detail-
fragen abweichende Vorstellungen zu-
zulassen.

• Die Beteiligungsverfahren sind in den
letzten 30 Jahren intensiv weiterent-
wickelt worden. Geschulte Moderato-
ren verfügen heute über ein Instrumen-
tarium, welches es ihnen ermöglicht,
auch sehr große Gruppen (bis zu 250
und mehr) in einen echten interaktiven
Prozess einzubinden. Das heißt, dass es
auch bei sehr großen und höchst
heterogenen Gruppen möglich ist, in ei-
nem relativ kurzen Verfahren zu einer
tragfähigen Basis zu kommen.

Drei erfolgskritische Elemente

Die neuen Beteiligungsverfahren müs-
sen also sowohl einem aufgeklärten Parti-
zipationsbegriff genügen und zugleich ef-
fizienter sein. Drei erfolgskritische Ele-
mente gilt es zu beachten:

• Vom ersten Kontakt an (Telefonat, Ein-
ladungsschrieben) und in jedem einzel-
nen Prozessschritt müssen Zweck und
Handlungsspielraum des Verfahrens
deutlich genannt werden. Der Hand-
lungsspielraum muss groß genug sein,
damit die unterschiedlichen Interessen
kreative Entfaltung finden. Er muss
gleichzeitig begrenzt sein, so dass eine re-
alistische Chance besteht, dass die krea-

tive Entfaltung in einer für alle wahr-
nehmbare und nachvollziehbare Weise
umgesetzt werden kann. Allen Beteilig-
ten muss zudem klar sein, wo innerhalb
des Entscheidungsfindungsprozesses sie
welchen Beitrag leisten können. Dazu
gehört die Frage des Zeitpunkts des Ein-
bezugs. Geht es um den Kick-off einer
Planung, sind die Parameter noch offen.
Geht es um die Überprüfung einer be-
reits weit gediehenen Planung, sind es
vor allem Umsetzungsfragen, die noch
zur Disposition stehen. In der Regel
wird in einem zusätzlichen Anlass (Er-
gebniskonferenz) dargelegt, wie die zu-
vor von Arbeitsgruppen weiterent -
wickelten Empfehlungen in die Ent-
scheidungspapiere Eingang finden
sollen, und dies als Entwurf noch einmal
zur kritischen Überprüfung freizugeben.

• Der Auftraggeber und insbesondere die
betroffenen Verwaltungseinheiten sind
Teil des Beteiligungsverfahrens und nicht
einfach Empfänger derer Resultate. Der
Auftraggeber nimmt idealerweise am
ganzen Verfahren teil. Er bürgt zum Auf-
takt und zum Schluss der Veranstaltung
für den Willen, die im Prozess entstehen-
den Resultate in die Entscheidungsfin-
dung aufzunehmen. Die betroffenen Ver-
waltungseinheiten (oft sind mehrere De-
partemente beteiligt) sind genauso wie
»die Bevölkerung« Teil des Systems und
nehmen gleichberechtigt im Prozess teil.
In der späteren Umsetzung sind agiert die
Verwaltung so viel stärker Träger der ge-
meinsam entwickelten Basis.

• Auch bei allen anderen klassischen
Interessengruppen müssen deren Rollen
überprüft werden. Fachexperten wer-
den beispielsweise nur ganz gezielt für
einen Kurzinput einbezogen (max drei-
mal 20 Minuten) oder aber sie sind Teil-
nehmende mit ihrem spezifischen Wis-
sen wie alle anderen auch. Im Weiteren
ist der Begriff Bevölkerung in den älte-
ren Beteiligungsverfahren zu allgemein

gehalten worden, mit dem Resultat,
dass die Verfahren unter dem Deck -
mantel »Bevölkerung« oft von aktiven
Gruppen instrumentalisiert worden
sind. Es zeichnet sich ab, dass die meis -
ten aktuellen Beteiligungsverfahren
dazu übergehen, ganz gezielt Interessen-
gruppen anzusprechen (Wirtschaftsver-
treter, direkt Anwohnende, Quartierbe-
wohner, Vereine, Kinder und Jugendli-
che, Kirche, Kulturschaffende usw.).

Mit Beteiligungskonzepten den
Konsens suchen

Die in den siebziger und achtziger Jah-
ren verbreiteten Konzepte Planungszelle
und Zukunftswerkstatt sind weiterent-
wickelt worden. Neue Konzepte haben
vor allem aus dem anglo-amerikanischen
Raum bei uns Einzug gefunden. Unter
dem Sammelbegriff »Großgruppenkonfe-
renz« und »Future Search Conference«
von Marvin Weisbord und Sandra Janoff,
»Realtime Strategic Change« von Kath-
leen Dannemiller und »Open Space« von
Harrison Owen die drei bedeutendsten,
während in den letzten Jahren das
»World Café« von Juanita Brown zuneh-
mend an Bedeutung gewinnt. Die Unter-
scheidungen zwischen allen Verfahren
sind fließend. Die Präferenzen haben oft
eher mit der Ausbildung und der Erfah-
rung der beigezogenen Moderatoren zu
tun, als mit der im Zentrum stehenden
Fragestellung.

»Die Verwaltung muss sich heute
früh klar darüber werden, zu
welchem Zeitpunkt, welche
Beteiligung in welchem Rahmen
angebracht ist«
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Allen Verfahren ist gemeinsam, dass sie
davon ausgehen, dass es für praktisch alle
Planungsfragen ein lokales und alltag-
spraktisches Wissen gibt, welches, auf
sinnvolle Weise mit Fachexpertenwissen
verknüpft, zu schlaueren und akzeptierten
Lösungen führt. Während ältere Metho-
den wie die Planungszelle dieses Wissen
stärker über ein ausgeklügeltes Verfahren
in verschiedenen Gefäßen gewinnen und
wechselseitig prüfen lassen, setzen die
Großgruppenkonferenzen auf die Gleich-
zeitigkeit aller Anwesenden in einem
Raum. Dabei treffen sich zehn bis 300
Menschen in einem Raum, in der Regel in
Achter-Stuhlkreisen. Bei jedem Stuhlkreis
steht ein Flipchart. Anhand von im Voraus
definierten Prozessschritten mit offenen In-
halten führt die Moderation durch die
zweieinhalb-, zwei- oder in Ausnahmefäl-
len auch eintägige Großgruppenkonferenz.
Je nach Arbeitsschritt werden die Erkennt-
nisse der einzelnen Gruppen nicht nur prä-
sentiert, sondern auf zentralen Listen er-
fasst und mit Punkten durch die Teilneh-
menden priorisiert. Wichtig ist, dass jeder
Großgruppenprozess detailliert geplant
und auf die gestellten Prozess- und Ent-
wicklungsziele hin neu »erfunden« wird.

Die Einbettung der Verfahren in einen
bestehenden Entscheidungsprozess wird
vor allem in den Großgruppenkonferen-
zen ein stärkeres Gewicht beigemessen.
Es sind deshalb Verfahren, welche in der
Privatwirtschaft genauso Einzug gefun-
den haben, im Falle von »Realtime Stra-
tegic Change« dort sogar die größere Ver-
breitung haben. In aller Regel werden die
Ergebnisse der Hauptkonferenz von den
Teilnehmenden in Arbeitsgruppen weiter-
entwickelt und sechs Monate später in ei-
ner sogenannten Ergebniskonferenz der
Großgruppe noch einmal zur kritischen
Beurteilung vorgelegt, bevor sie in den
formalen politischen Prozess münden.

Ein weiteres wichtiges Element aller Be-
teiligungsverfahren ist die Einsicht, dass es
nicht um Wahrheit, sondern um Umset-
zungsfähigkeit geht. Hier finden sich die
bereits angesprochenen Verfahren mit der
Mediation, von der sie viel gelernt haben.
Die Mediation sucht nach den gemeinsa-
men Interessen hinter konträren Positio-
nen und hat Einsicht in diese Wirkmecha-
nismen gebracht, welche die Beteiligungs-
verfahren in der bereits erwähnten
Fokussierung auf »common ground« statt
auf Konsens übernommen haben.

Resümee

Die emanzipatorische Hochblüte der
1970er Jahre hat Experimente zugelas-
sen, von denen wir heute profitieren.
Stärker in bestehende Entscheidungspro-
zesse eingebunden und effizienter in der
Wissensgewinnung und Verarbeitung,
können die neuen Beteiligungsverfahren
heute auch zu komplexen Planungsfragen
schlaue und breit abgestützte Lösungen
hervorbringen.

Der Effizienz-Gewinn ist auch für die
Beteiligten von Bedeutung. Dies lässt sich
in der Reaktion der Teilnehmenden able-
sen. Der Autor dieses Artikels hat in den
letzten zehn Jahren zusammen mit seinen
Partnerinnen und Partnern mehrere Hun-
dert solcher Verfahren durchgeführt. Ein
wichtiges, nicht zu unterschätzendes
Echo, das praktisch immer kommt, lau-
tet: »Ich konnte mir zu Beginn nicht vor-
stellen, dass es möglich ist, mit 150 Per-
sonen gemeinsam etwas zu entwickeln
und dass das ganze sogar äußerst fair und
spannenden sein kann.« Dass die Betei-
ligten dabei auch noch Spaß haben, ist
der politischen Bildung bestimmt nicht
abträglich. •

Der Bürgerhaushalt ist ein Betei-
ligungsverfahren zur Stärkung
einer eigenständigen Bürger-
schaft. Dafür werden konkret
öffentliche Mittel zur Verfügung
gestellt, deren Verwendung dem
Wohl des unmittelbaren Wohn-
umfeldes zugutekommen soll.
Aufgabe von Bürgerhaushalten
ist es dabei nicht, die formalen
Zuständigkeiten der Vertreter
der repräsentativen Demokratie
zu ersetzen. Vielmehr erfolgt in
einem kooperativen Prozess mit
den Kompetenzen von Politik,
Verwaltung sowie Bürgerinnen

und Bürgern eine transparente Auseinandersetzung über Be-
dürfnisse und öffentliche Ressourcen. Bürgerhaushalte kön-
nen anhand von fünf Kriterien charakterisiert werden:
(1) Gegenstand eines Bürgerhaushalts ist die Diskussion um

die Verwendung finanzieller oder budgetärer Ressourcen.
(2) Beteiligung findet hierbei auf zentraler Ebene einer Ge-

samtstadt oder dezentral auf der Ebene eines Bezirks mit
einer gewählten Vertretung und einer Selbstverwaltungs-
kompetenz statt.

(3) Bei einem Bürgerhaushalt handelt es sich um einen wieder-
holt stattfindenden Prozess.

(4) Bürgerhaushalte bilden einen eigenen Diskussionsprozess
ab, welcher außerhalb von öffentlichen Mitwirkungsmög-
lichkeiten, etwa in bestehenden Verwaltungsgremien,
stattfindet.

(5) Politiker und Verwaltung sind verpflichtet, Rechenschaft
darüber abzulegen, inwieweit die im Verfahren geäußer-
ten Vorschläge aufgegriffen und umgesetzt wurden.

Aufbauend auf diesen Merkmalen lassen sich sechs idealtypi-
sche Methoden von Bürgerhaushalten unterscheiden: »Kon-
sultation über öffentliche Finanzen«, »Bürgernahe Partizipa-
tion«, »Porto Alegre in Europa«, »Partizipation organisierter
Interessen«, »Gemeinwesenfonds auf Quartiers- und Stadt-
ebene« und »Privat-öffentlicher Verhandlungstisch«.
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